Handelsangestellte - KV-Erhöhung ab 1. 1. 2007
Rechtsnews 2006, 2039 vom 04.12.2006
Die KV-Gehälter für die Angestellten im Handel werden mit 1. 1. 2007 um 2,35 % erhöht (Erhöhung der Gehälter in der Gehaltstafel a) um 2,35 % und euromäßige Übertragung auf alle anderen Gehaltstafeln; stärkere Anhebung der Lehrlingsentschädigungen). Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht. Das Messegeld wird auf € 20,36 erhöht (bisher: € 19,89) und das Taggeld steigt ab dem 13. Kalendertag auf € 14,40 (bisher: € 13,20). Im Rahmenrecht werden weiters die Zeitgrenzen bei Überstunden im Rahmen erweiterter Öffnungszeiten den übrigen Zuschlagsregelungen angepasst; die Abschlussarbeiten am Samstagnachmittag werden in die Überstundenregelung einbezogen.Neu geregelt wurde ferner, dass am Ende des Dienstverhätlnisses die Zeitguthaben mit einem 50 %igen Zuschlag ausbezahlt werden (ausgenommen bei ungerechtfertigtem vorzeitigen Austritt, gerechtfertigter Entlassung und Arbeitnehmer-Kündigung). Die aliquote Berechnung des Urlaubszuschusses wird für die ersten 6 Monate eines Dienstverhältnisses vereinfacht. 


